
2. Änderung der Örtlichen Bauvorschriften "Erlacher Weg", Gniebel,   Anlage 3 zur Drucksache Nr. 5/2023 

im Bereich der Grundstücke Flst. Nrn. 535 und 542/1 

- Abwägungstabelle vom 10.01.2023 

 

Stellungnahme aus der Öffentlichkeit Bewertung der Verwaltung Beschlussvorschlag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ob es sich um einen Anbau 

oder ein eigenständiges 

Gebäude handelt, ist vor allem 

ein bauordnungsrechtliches 

Thema des 

Baugenehmigungsverfahrens. 

Für die Bauleitplanung der 

Gemeinde ist dies unerheblich, 

zumal die offene Bauweise 

festgesetzt ist. Die Vorschrift zur 

Dachform und Dachneigung 

wird im laufenden Verfahren 

angepasst, um solch eine 

grundsätzlich erwünschte 

Wohnraumschaffung im 

Bestand zu ermöglichen. Vom 

öffentlichen Bereich ist das 

Bauteil nicht bzw. kaum 

einsehbar, wohingegen die 

Gestaltungsvorschriften vor 

allem auf die öffentlichen 

Belange abzielen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Hierbei handelt es sich um einen 

bauordnungsrechtlichen 

Prüfgegenstand des 

Baugenehmigungsverfahrens, 

für das Verfahren der 

Gemeinde zur Änderung der 

Örtlichen Bauvorschriften ist dies 

unerheblich. 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

 

 

Es wurden keine überdachten 

Stellplätze und Garagen 

mitgerechnet. Es wird lediglich 

eine gesetzlich zulässige 

Überschreitungsmöglichkeit 

benannt, die allerdings 

vorliegend nicht in Anspruch 

genommen werden soll. Die 

GRZ ist eingehalten. Sofern die 

Flächen korrekt ermittelt 

wurden, wovon die Verwaltung 

ausgeht, ist die GRZ korrekt 

berechnet. 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 
 

 

Auch dieser Umstand ist 

lediglich für das 

Baugenehmigungsverfahren 

relevant. 

 

Kenntnisnahme 
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Bislang sind drei Stellplätze 

notwendig, künftig 4. 

Genehmigungsstand: 2 

Wohneinheiten > 50 m² à 1,5 

Stellplätze. Nachgewiesen sind 

in den Bauvorlagen 4 Stellplätze. 

Die Durchsetzung der 

Stellplatzverpflichtung erfolgt im 

Wege der Bauaufsicht. Die 

Reduzierung des 

Stellplatzschlüssel für 

Wohnungen mit weniger als 

50 m² Wohnfläche entspricht 

der gemeindeweiten Praxis. 

 

Kenntnisnahme / Wird nicht 

berücksichtigt. 

 

 
 

 

Die Schaffung von Wohnraum 

im Bestand geht regelmäßig mit 

Abstrichen im Hinblick auf 

städtebauliche und 

gestalterische Belange einher. 

Unter Abwägung der 

betroffenen Gesichtspunkte, mit 

Blick auf den öffentlichen 

Bereich und die öffentlichen 

Belange und im Hinblick darauf, 

dass sich über Gestaltung 

trefflich streiten lässt, soll die 

entsprechende Änderung 

umgesetzt werden. 

 

 

 

Kenntnisnahme / Wird nicht 

berücksichtigt. 
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Etwaige Nichteinhaltungen von 

Baugenehmigungsplänen und -

auflagen unterstellt die 

Verwaltung im Vorfeld nicht. 

Ggf. sind Änderungen im Wege 

der Bauaufsicht zu 

sanktionieren, wie dies beim 

vorliegenden Objekt auch in 

der Vergangenheit, sprich dem 

angesprochenen Sachverhalt, 

der Fall war. 

 

Das Ordnungsamt wurde 

informiert und hat die Situation 

überprüft. Derzeit besteht 

hiernach kein Handlungsbedarf. 

 

Die GRZ-Regelung ist oben 

erläutert. Weitergehende 

Beratung erfolgt durch die 

Gemeinde nicht, die 

Einwendungen werden von der 

Baurechtsbehörde beantwortet. 

 

Den 10.01.2023 

gez. Adam 


